
 

 

Bekanntmachung  
 

Der Agrarbetrieb Schönbrunn e.G. Schönbrunn 170, 07929 Saalburg-Ebersdorf hat die was-

serrechtliche Erlaubnis zur Grundwasserentnahme aus dem 2021 errichteten Brunnen auf dem 

Betriebsgelände der Stallanlage in Schönbrunn beantragt.  

 

Bei dem genannten Vorhaben handelt es sich um ein Vorhaben, dass dem Geltungsbereich 

des § 7 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i. V. m. Anlage 1 Zif-

fer 13.3.3 des UVPG in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.Februar 2010 (BGBl I 

S. 94), letzte Änderung 08. September 2017 (BGBl I S. 3370), unterliegt. Eine Verpflichtung 

zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) besteht, soweit von dem Vor-

haben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind oder ausgehen können. 

Nach Ziffer 13.3.3 Spalte 2 der Anlage 1 UVPG ist für die Grundwasserentnahme von mehr 

als 5.000 m3/Jahr bis weniger als 100.000 m3/Jahr eine standortbezogene Vorprüfung des Ein-

zelfalls durchzuführen. 

Der Fachdienst Umwelt im Landratsamt des Saale-Orla-Kreises hat als zuständige Untere 

Wasserbehörde gemäß § 5 UVPG in diesem Rahmen zu prüfen, ob gemäß § 5 UVPG für das 

Vorhaben eine Verpflichtung zur Durchführung einer UVP besteht.  

 

Gemäß § 5 Abs. 2 UVPG wird bekannt gegeben: 

Aufgrund der standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 7 Abs. 2 UVPG unter 

Berücksichtigung der Kriterien gemäß Anlage 3 zum UVPG und unter Einbeziehung geeigne-

ter Angaben zum Vorhaben sowie eigener Informationen wird festgestellt, dass das geplante 

Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen hat und somit keine Ver-

pflichtung zur Durchführung einer UVP besteht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Entscheidung gemäß § 5 Abs. 3 UVPG nicht selbstän-

dig anfechtbar ist.  

 

Die Entscheidungsgründe sind der Öffentlichkeit nach § 5 Abs. 2 UVPG sowie den Bestim-

mungen des Thüringer Umweltinformationsgesetz (ThürUIG) vom 10.10.2006 (GVBl. S. 

513), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 13.03.2014 (GVBl. S. 92) im Land-

ratsamt des Saale-Orla-Kreises, Fachdienst Umwelt/ Untere Wasserbehörde, Oschitzer Straße 

4, 07907 Schleiz zugänglich. 

 

 

Schleiz, 26.01.2021 
 

 

H. Günther  

Fachdienstleiter Umwelt  

 

 


